
Frage 7 der BiP an die Lübecker Senatoren: 

Eine nachprüfbare Kostenkalkulation für den Abriss von Gebäuden hat die Waterfront AG 

dem Liegenschaftsamt nicht vorgelegt. Eigene Daten wurden nicht erhoben. Ist es in der 

Wirtschaftsverwaltung üblich, dass der Bauherr Kosten auf Zuruf geltend macht und dies 

vom Amt akzeptiert wird? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


